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Indem Ihnen, Bürger Gese-geber, das Direk-
torium diese Schwierigkeiten vorlegt, ladet es Sie
ein, dieselben in Ihrer Weisheit zu erwägen, und
darüber in Berathschlagung zu treten.

Republikanischer Gruß!

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,
L a h a r p e.

Im Namen des Direktoriums, der Gen. Cekr.

Mousson.
Zimmermann kennt selbst solche Fälle und

fodert Verweisung an die Commission über die Or-
ganisation der obersten Gewalten. Dieser Antrag
werd angenommen.

Das Direktorium übersendet folgende Botschaft:
Das Vollziehmigsdirektonum der helvetischen

einen und uittheilbaren Republik, an die
gesezgebendcn Rathe.

Bürger Repräsentanten!
Ludwig Hartmann hat dem vollste-

Zuschrift überreicht, über
^ ' '^'î, Regierungscommissär

bersten Gerichtshof ausge-
s° w - ^ - "L b«« An-uchen, dieselbe,

Republikanischer Gruß:

c «- z°,,sS„"g U àschè.

über die Wiedcrbesehungder Pfarreyen, von P. A. Stapfer.
(Fortsetzung.)

«lle?"àî?rà"^lorm ist repräsentativ, d. h.

lichen und èrwà.,^Bild un a II,1.1 ^ ^ b"" Volkes, alle zur
derlichen Anstalten und

Gesetzes erfor-

das' Zok?

Es est Mar allgemein als ein Axiom angenom-
men, baß m einer auf Freiheit gegründeten Ver-
fassung alles was das Volk selbst zu verwalten
im Stande zey, von demselben verwaltet werden
sà Allein es ist ein durchaus falscher Satz,
dak,t'?s Volk desto freier sey, je mehr es sich
ftlbst «n se.ne Angelegenheiten mischt. Es ist ein
Prinzip der Barbarei, welches aussagt, daß das
Volk alles, was es selbst thun könne, ach selbst
thun, und nur diejenigen Vollmachten übertragen
svll die es nicht selbst ausüben kann. Nach die-
ser Maxime fallen wir in die verwirrendste Ochlo-
lratie und in die saubere Wirthschaft der Lands-
gemeinden zurück. Im Gegentheil, je mehr und
je vielseitiger das Volk in allen Verrichtungen,
die fur dasselbe vorgenommen werden sollen, von
andern vertreten wird, desto besser wird sein Inte-
rcsse besorgt desto freier ist es, mit andern
Worten, desto ungestörter kann jeder Bürger sei-
nen Privatgeschäften nachgehen, desto ungèhindcr-
ter und ungctheiltcr seine individuelle Zwecke ver-
folgen, desto sicherer werden die Zwecke des Bür,
geroereins erreicht. Ein Beispiel wird diese einzig
wahre Theorie des Stellvertrelungssystems er-
lautern.

Wenn ich mich mit meinem abwesenden Freun-
de schriftlich unterhalten will, so sind viele Zürn-
siungen vor der Abfassung und viele Anstalten nach
der Beendigung des Schreibens nöthig, die ich
selbst oder ein anderer für mich treffen kann. Es
muß Feder, Dinre, Papier bei der Hand seyn;
der Brief muß gefaltet, zugesiegelt, in das Post-
Bureau geliefert, und nach dem Orte seiner Be-
stimmung gebracht werden. Nach den Vorstellun-
gen der Vertheidiger des reinen Demokratismns,
die das Volk so gerne sclbstwahlcnd, handelnd
und verwaltend erblicken, ware ich freier, wenn
>ch.selbst die Schreibmaterialien Herbeischafte, den
Brief selbst auf die Post trüge; ja es wäre der
Gipfel der Freiheit, wenn ich die Dinte selbst
verfertigte, die Feder mir selbst schnitte, das Pa-
p>cr eigenhändig fabrizirre, und wohl s lbst den
Brief als Bote nach dem Orte hintrüge, wo mein
Freund wohnt. Ich hingegen finde, es sey uner-
traglicher Zeitverlust und abscheuliche Sklaverei,
das alles selbst zu thun, und ich glaube, meine
Freiheit nehme in dem Grade zu, indem andere sich
m meine Arbeit theilen; sie nehme mit andern
Ausdrücken, in dem Verhältniß zu, in welchem die
Mannigfaltigkeit (nicht die Zahl) meiner Repra-
sentanren zunimmt, unter der Voraussetzung je-
doch, daß ich meine Auwalde selbst wählen könne,

I auch wirklich die tauglichsten wache.
I Wenn ich z. B. meinen Brief nicht selbst zusa.n-
» menlegen und versiegeln, die Adresse nicht selbst



I
schreiben für seine richtige Uebergabe an den Cou-
rier nicht selbst sorgen darf, so gestehe ich meines
Orts, daß ich mir als viel freier vorkomme, als
wenn ich das alles selbst verrichten müßte. Denn
ich erübrige ja viel Zeit und Kraft für meine an-
dein Beschäftigungen. Allein nicht nur gewinne ich

Zeit und spare meine Kräfte, sondern meine Be-s
dürfniße werden auch viel besser befriedigt, als
wenn ich sie alle selbst befriedigen und hundHt
Dinge durcheinander und nacheinander zu treiben
genöthigt bin. Noch mehr: Je größer die Ver-
schiedenheit meiner Repräsentanten oder Anwälde
ist, desto richtiger, schneller, besser werde ich be-

dient. Wenn hingegen mein Schuster auch mein
Schneider seyn, mein Messerschmied, der mir gute
Federmesser schafft, auch meine Briefe spedieren
will, so werben meine Aufträge schlecht, theuer und
laugsam erfüllt.

Das Volk soll in einem wohlgeordneten gemei-
neä Wesen, wie S icy es da. gethan hat, unmit-
tclöar nichts thun als Wahlen treffen, und zwar
keine Wahlen von Swatsdiencn?, sondern bloß
von Wahlni 'ttner.t vornehmen. Von diesen Wahl-
m-.nnern, bei Venen man leisere Urtheile und mehr
Sachkunde als bei der Volksmenge voraussetzen
darf, sollten dann die Staatsdiener ernannt wer-
den Dieser leztern giebt es nur zwei Classen,
solche dit das Ersetz durch Vorschlag, Berath-
schlagung und Abfassung bilden, und solche,
welche das gebildete Gesetz in allen Stufen seiner
Vollstreckung bedienen. Zu der lezkem Classe
gehören die Religionslchrer.

Denn Anstalten für die moralische Veredlung
des Volkes sind ein wesentlicher Zweig der Staats-
Verwaltung, eine Wohlthat, die jede Regierung
den Regierten schuldig ist. Für die Errichtung
oder Erhaltung und Verbesserung diesir Anstalten
kann nicht ande'.s als durch Gesetze und Vollziehung
derselben gcs-rgt werden. Jene giebt der Gesez-
geber, diese fuhrt lhe.ls die Regie-nng, theils der
Religionsd cyer aus. Wer beurtheilen wäll, ob
ein Geistlicher, der sich für eine Stelle meldet, ein
tauglicher Seelsorger seyn werde oder nicht, der
muß den ganzen Umfang seiner Pflichten kennen,
die Natur und Schwierigkeiten der moralischen
Volkserziehung zu überblicken und mit den Fahigkei-
ren des Vorgeschlagenen zu vergleichen im Stande
seyn. Wie kann das eine gemischte und selbst der
Belehrung darüber noch sehr bedürftige, vielleicht
unempfängliche Volksmasse Wenn die Uhr des
Dorftirchthurms zu repariren wäre, würde es ver-
nünftiger seyn den Uhrmacher durch die ganze Ge-
«winde ernennen zu lassen, oder einen Ausschuß von
sachkundigen Männern niederzusetzen, der nach ein-
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gezogenen Nachrichten und sorgfältiger Prüfung
unter meistern Handwerkern den besten wählte?
Und man sage nicht, daß die Geistlichen alle schon

geprüft und also fähig sind. Denn erstlich ver-

nachläßigt sich mancher Geistliche nach dem Ein-

tritt in seinen Stand so sehr, daß er wieder die

Tauglichkeit zu seinen Amtsverrichtungen verliert.
Und dann werden sich dM Jünglinge, die sich dein

geistlichen Stande wiedmen, keine gründlichen
Kenntnisse mehr erwerben wenn sie wissen, daß

nur Gemeinen sie künstig befördern sollen.
Und nun zur Anwendung. Warum ritte» wir

m einen Staat zusammen? Etwa bloß um des

Vergnügens willen, uns von den Einzlehern indìe

Taschen greifen und von oben herab bald dieses

bald jenes befehlen zu lassen?
Ich dächte, um durch die Mitwirkung unsrer

Mitbürger rzp.d durch die öffentliche Gewalt uns

dasjenige gut, geschwind und sicher zu verschaffen,

was wir uns ohne diese Hülfe entweder gar nicht,

oder nicht mit Sicherheit, oder nur in schlecht

Beschaffenheit, ode? viel zu späte und langsam M
schaffen "könnten. Soll nun das Volk Akademien

aus seinem Gelde stiften, Professoren aus Mi»
Beutel bezahlen, Geistliche aus seinem Vernicht»

ernähren, Administratoren mit dem Ertrag seines

Schweißes besolden, um nachher dasjenige, ms

diese Beamten unendlich besser verstehen und dem-

theilen können, als das Volk es kann, dann im
selbst abzufertigen und zu verpfuschen? Nun fräs
ich jeden unparrheyischcn Menschen: ist daö von

im Stande, die Kenntnisse und Fähigkeiten emc°

Religionslehrers so richtig zu schätzen, als akâ
mische Lehrer, die denselben gebildet haben, Die

Tugenden und seine Tüchtigkeit zum Amte >o ad

recht zu würdigen, als die Geistlichen, welcher»

Umfang seiner Pflichten kennen, und das BelraW

ihres Ämtsbrudcrs mit Kenncraugcn beobachte»/

seinen Bürgersinn und sein Verdienst um das v. '

rerland so genau in Erfahrung zu bringt», A
> eine aus, verständigen Männern zusammen^
- Verwaltung, die nach eingeholten Berichte»^
5 soll, was dringendes Bedürfniß jeder ê>em-'

sey, und welche Ansprüche ach Beförderung
Candidat haben möge -Wäre der

'

Hausvater
nünflig, weicher es seinen Kindern üverließe, u >.

einem Dutzend vorgeschlagener Lehrer einen --

meister zu wählen? Die Kinder würden c.,

Zweifel denjenigen vorziehen, welcher
Zeit am besten zu vertreiben wüßte, und ^Launen so wenig als möglich Schranken
den sich aber der Vater und die Kinder bei emec

unvernünftigen Verzärtelung wohl befinden

(Die Fortsetzung felift.)
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